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§ 4
Gütebestimmungen

(1) Die in den Preislisten enthaltenen Industrieabgabe
preise gelten für Erzeugnisse, die den verbindlichen Standards 
und Qualitätsvorschriften entsprechen.

(2) Die Hersteller sind verpflichtet, für Erzeugnisse, die 
die vom Amt für Standardisierung, Meßwesen und Waren
prüfung (ASMW) festgelegte Mindestgütegrenze nicht errei
chen, einen Abschlag vom Industrieabgabepreis mindestens in 
der vom ASMW festgesetzten Höhe der Wertminderung bzw. 
gemäß Gebrauchswertminderungstabellen vorzunehmen.

§ 5
Transportentgelte

(1) Bei Lieferung von Erzeugnissen gemäß § 1 sind — neben 
den Industrieabgabepreisen — als Transportentgelte zu be
rechnen
— die effektiven Frachtkosten gemäß den hierfür geltenden 

preisrechtlichen Bestimmungen bzw.
— Zonenfrachten bzw.
— die Einheitsfracht. '
Die Bedingungen, unter denen die vorstehend aufgeführten 
Transportentgelte zu berechnen sind, ergeben sich aus den 
Absätzen 2 bis 9.

(2) Die Effektivfracht gemäß den preisrechtlichen Bestim
mungen ist zu berechnen

a) für Erzeugnisse gemäß den Preislisten 6 bis 13 bei Lie
ferungen der Hersteller an Direktabnehmer über Werk
verbindungsbahnen oder andere Transportmittel der 
Kohleindustrie (Lieferart Werknahverkehr);

b) für Brikettspäne, -abrieb und -abfall aus Preisliste 8 bei 
Lieferungen von Betrieben des Kohleplatzhandels über 
die Deutsche Reichsbahn bzw. Binnenschiffahrt (Liefer
art Lagerbezug);

c) für Lieferungen von Preßsteinen und Preßlingen;
d) für Erzeugnisse gemäß den Preislisten 1 bis 13 bei Ex

portlieferungen, bei Lieferungen an die Deutsche Reichs
bahn (außer Lieferart Lagerbezug), bei Lieferungen an 
Abnehmer, die in einer beim Ministerium für Kohle und 
Energie geführten Liste auf genommen sind;

e) für Steinkohle aus Eigenförderung gemäß den Preis
listen 2 bis 4 über Werkverbindungsbahn;

f) für Lieferungen von Erzeugnissen der Preisliste 14 (ein- 
schl. Exportlieferungen).

Ist bei Lieferungen über die Deutsche Reichsbahn die Emp
fangsstation gleich der Versandstation, sind durch die Ab
nehmer die effektiven Kosten zu zahlen (ausgenommen sind 
Lieferungen innerhalb bestätigter Verteilerbahnhöfe).

(3) Die Zonenfrachten gemäß Anlage 1 sind für Erzeugnisse 
gemäß den Preislisten 6 bis 13 bei Lieferungen über die 
Deutsche Reichsbahn bzw. Binnenschiffahrt (Lieferart Werk
bezug) zu berechnen, ausgenommen
— Lieferungen gemäß Abs. 2 und
— Lieferungen der Hersteller an die VEB Kohlehandel. (In 

diesen Fällen berechnet die Deutsche Reichsbahn dem VEB 
Verkaufskontor Kohle die Effektivfracht. Für den Aus
gleich beim VEB Verkaufskontor Kohle gilt § 6.)

Die Zonenfrachten sind ebenfalls bei Lieferungen von Betrie
ben des Kohleplatzhandels (Lieferart Lagerbezug) zu be
rechnen, ausgenommen Lieferungen gemäß Abs. 2 Buchst, b.

(4) Die Zonenfracht ist entsprechend dem Kreisgebiet zu 
berechnen, in dem die Empfangsstation liegt.

(5) Bei Lieferungen an Betriebe des Kohleplatzhandels 
gilt die für den Sitz (Ort des Lagers) des belieferten Kohle
platzhandelsbetriebes zutreffende Zonenfracht.

(6) Bei Lieferung „ab Lager“ durch Betriebe des Kohle
platzhandels ist die für den Sitz (Ort des Lagers) des Lie

fernden, bei Anfuhr (Lieferung „frei Haus“ oder „frei Ge
laß“) die für den Sitz des Abnehmers (Ort der Entladestelle) 
zutreffende Zonenfracht zu berechnen.

> (7) Die Einheitsfracht von 16,— M/t ist für Erzeugnisse ge
mäß den Preislisten 1 bis 5 bei Lieferungen über die Deut
sche Reichsbahn bzw. Binnenschiffahrt (Lieferart Werk
bezug) zu berechnen, ausgenommen Lieferungen gemäß Abs. 2. 
Die Einheitsfracht ist ebenfalls bei Lieferungen von Betrie
ben des Kohleplatzhandels (Lieferart Lagerbezug) zu berech
nen.

(8) Mit der Zonen- bzw. Einheitsfracht sind sämtliche Reichs
bahn- bzw. Schiffsfrachten von der Versandstation bis zur 
Empfangsstation (Tarifbahnhof der Deutschen Reichsbahn 
bzw. tarifamtliche Löschstelle der Binnenschiffahrt) einschl. 
der Umschlagskosten bei gebrochenem Verkehr von Waggon 
auf Schiff und umgekehrt abgegolten. Die Empfangsneben- 
gebühren sowie Eis- und Eilzuschläge der Binnenschiffahrt 
sind den Abnehmern gesondert zu berechnen.

(9) Mit den Industrieabgabepreisen bzw. mit den berech
neten Transportentgelten sind die Kosten der Hersteller für 
die Unterhaltung ihrer Gleisanlagen, für Transportleistun- 
gen usw. abgegolten.

§ 6

(1) Der Ausgleich zwischen den an die Deutsche Reichsbahn 
bzw. Binnenreederei durch den VEB Verkaufskontor Kohle 
zu zahlenden effektiven Frachten und den den Abnehmern 
berechneten Zonen- bzw. Einheitsfrachten erfolgt durch den 
VEB Verkaufskontor Kohle mit dem Staatshaushalt. Hierzu 
überweisen die VEB Kohlehandel die von ihnen vereinnahm
ten Zonenfrachten an den VEB Verkaufskontor Kohle.

(2) Mehrkosten, die beim Transport der Erzeugnisse gemäß 
§ 1 durch
— Nichtauslastung des frachtpflichtigen Gewichtes des 

Transportraumes bei der Beladung infolge beschränkter 
Achslast im Anschlußbahnbereich der Empfänger oder

— Verstöße gegen den planmäßigen Transportablauf 
entstehen, haben die Betriebe zu tragen, die diese Mehrkosten 
verursachen.

§ 7
Handelsspannen

(1) Es gelten folgende Handelsspannen:
— die Lagerhandelsspannen und die Entgelte für Anfuhr und 

andere Dienstleistungen des Kohleplatzhandels gemäß An
lage 2

— die Streckenhandelsspanne von 0,40 M/t.

(2) Die Streckenhandelsspanne findet Anwendung für Lie
ferungen im Streckengeschäft
— durch die VEB Kohlehandel und die Betriebe des Kohle

platzhandels
— durch den VEB Verkaufskontor Kohle bei Lieferung von 

Steinkohle und Steinkohlenerzeugnissen.
(3) Durch die Handelsspannen und Entgelte gemäß Abs. 1 

sind die Transportentgelte gemäß § 5 n i c h t  abgegolten.

§ 8
Preislisten des Kohlehandels

(1) Die sich unter Berücksichtigung der §§ 3 bis 5 und 7 
ergebenden Preise des Kohlehandels sind vom Preiskoordi
nierungsorgan des Handels* listenmäßig zu erfassen und den 
VEB Kohlehandel und den Betrieben des Kohleplatzhandels 
bekanntzugeben. Dabei sind die Bestimmungen der Anlage 3 
zu berücksichtigen.

(2) Die Preise des Kohleplatzhandels für Lieferungen an 
die Bevölkerung sind Festpreise. Für alle übrigen Lieferun-

* Staatliches Kohlekontor, 102 Berlin, Littenstraße 109


